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Allgemeines 

Bei der sozialen Staffelung handelt es sich um eine einkommensabhängige Ermäßigung des Monatsbeitrags, 

der von Ihnen für die gebuchten Betreuungsstunden der Schülerbetreuung zu bezahlen ist. Die Kosten, die 

für das Mittagessen anfallen, sind von der Ermäßigung ausgenommen. 

 

Familien mit einem niedrigen Einkommen können bei der Abteilung Schulen, Bildung der Stadt Hohenems 

einen Antrag um Ermäßigung stellen. Die Höhe der Ermäßigung wird anhand des monatlichen Nettohaus-

haltseinkommens sowie der Anzahl der im Haushalt lebenden Personen berechnet. Die entsprechenden Un-

terlagen zum Nachweis des Einkommens sind vorzulegen. Die Einkommensgrenzen werden seitens des Lan-

des Vorarlberg vorgegeben und jährlich indexiert. 

 

Wenn Sie eine Mindestsicherung, eine Wohnbeihilfe oder Familienhilfe beziehen, erhalten Sie nach Vorlage 

des entsprechenden Bescheids den günstigsten Tarif. Sie müssen ihr Einkommen nicht offenlegen. Es ist 

dennoch notwendig, dass Sie einen Antrag um Ermäßigung stellen. 

 

Nettoeinkommensgrenzen und Ermäßigung der Tarife 

Schuljahr 2025/26 

 

Anzahl Personen im 
Haushalt 

Stufe 1 + 2 
(25%) 

Stufe 3 
(50%) 

Stufe 4 
(75%) 

Normaltarif  
(100%) 

  von bis von bis von bis ab 

1 Erwachsener - 1 Kind 0,00 € 2.182,29 € 2.182,30 € 2.343,94 € 2.343,95 € 2.505,60 € 2.505,61 € 

1 Erwachsener - 2 Kinder 0,00 € 2.685,51€ 2.685,52 € 2.884,44 € 2.884,45 € 3.083,36 € 3.083,37 € 

1 Erwachsener - 3 Kinder 0,00 € 3.188,73€ 3.188,74 € 3.424,93 € 3.424,94 € 3.661,13 € 3.661,14 € 

1 Erwachsener - 4 Kinder 0,00 € 3.691,94 € 3.691,95 € 3.965,42 € 3.965,43 € 4.238,90 € 4.238,91 € 

2 Erwachsene - 1 Kind 0,00 € 3.021,83 € 3.021,84 € 3.245,67 € 3.245,68 € 3.469,51 € 3.469,52 € 

2 Erwachsene - 2 Kinder 0,00 € 3.525,05 € 3.525,06 € 3.786,16 € 3.786,17 € 4.047,28 € 4.047,29 € 

2 Erwachsene - 3 Kinder 0,00 € 4.029,53 € 4.029,54 € 4.328,01 € 4.328,02 € 4.626,50 € 4.626,51 € 

2 Erwachsene - 4 Kinder 0,00 € 4.531,48€ 4.531,49 € 4.867,15 € 4.867,16 € 5.202,81 € 5.202,82 € 
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Ermittlung des Haushaltsnettoeinkommens 

Für die Berechnung der Ermäßigung ist die Höhe Ihres Haushaltsnettoeinkommens maßgeblich, d.h. die ge-

samten zur Verfügung stehenden finanziellen Geldmittel Ihrer Familie. 

Dazu zählen: 

- Monatliche Nettoeinkommen inkl. Sonderzahlungen, Einkommen aus selbstständiger Arbeit, Unterhalt, 

AMS-Bezüge, Pensionen, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Pflegegeld, Krankengeld und 

sonstige Einnahmen (z.B. aus Forst- und Landwirtschaft, Entschädigungen usw.) 

- Unterhaltszahlungen an Dritte können bei der Antragstellung vom Einkommen abgezogen werden. 

- Sozial- und Transferleistungen wie Kinderbetreuungsgeld, Familienbeihilfe, Familienzuschuss usw. 

- Nicht berücksichtigt werden: Einkommen der im Haushalt lebenden Kinder, Großeltern oder anderer 

Verwandten. 

 

Voraussetzungen  

Um die Ermäßigung in Anspruch nehmen zu können, muss zumindest eine der folgenden Voraussetzungen bei 

beiden Erziehungsberechtigten bzw. bei Alleinerziehenden erfüllt sein: 

- berufstätig 

- arbeitssuchend 

- in Aus bzw. in Weiterbildung 

 

Mindestsicherungs-, Wohnbeihilfe- und Familienhilfebezieher/innen können ebenfalls einen Antrag um Ermä-

ßigung stellen. 

Der Hauptwohnsitz der antragstellenden Familie muss in Hohenems liegen und das Kind, für welches der An-

trag gestellt wird, im gemeinsamen Haushalt des/der Antragsteller/in leben. 

Hinweis: Während der Karenz kann keine Ermäßigung in Anspruch genommen werden. Ist der Anspruch vor 

Beginn der Karenz entstanden, so kann die soziale Staffelung bis zum Ende des laufenden Schuljahres weiter 

in Anspruch genommen werden. 

 

Beginn und Dauer der Ermäßigung  

Sie können den Antrag um Ermäßigung im Rahmen der Anmeldung Ihres Kindes zur Schülerbetreuung stellen. 

Die Ermäßigung gilt ab dem Monat der Antragstellung (wenn alle Unterlagen vollständig vorgelegt wurden) 

und für die Dauer des Schuljahres. Es ist jährlich ein neuer Antrag zu stellen. 

 

Änderungen 

Änderungen der persönlichen Daten und des Einkommens sind unverzüglich der Abteilung Schulen, Bildung 

der Stadt Hohenems zu melden. 

 

Auskünfte und Kontakt 

Wir bitten Sie, mit uns Kontakt aufzunehmen, wenn Sie einen Antrag um Ermäßigung der Schülerbetreuungs-

tarife stellen wollen. Wir stehen Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung. 

 

Stadt Hohenems 

Abteilung Schulen, Bildung 

Radetzkystraße 5 

6845 Hohenems 

 

Telefon 05576/7101-3020 

Mail bildung@hohenems.at 
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